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Abb. 2: Standortüberblick (Quelle: Geodaten Dresden) 
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1.3 Abgrenzung der Untersuchungsfläche 
Das Untersuchungsgebiet liegt im Ortszentrum von Dresden-Weixdorf. Es wird begrenzt von der Straße Zum 
Bahnhof (im Süden), der Alten Dresdner Straße (im Westen) und der Planstraße (im Norden). 

Der Standort Zum Bahnhof 5 in 01108 Dresden umfasst einen Teilbereich der Flurstücke 190/2 und 190/12 
der Gemarkung Lausa mit einer Gesamtfläche von 4.048 m² (weiße Abgrenzung). Das im Rahmen der Studie 
zu betrachtende Bestandsgebäude inkl. Außenflächen befindet sich im westlichen Flurstückbereich und um-
fasst eine Fläche von etwa 1.600 m² (rote Abgrenzung). Der Fokus der Grobanalyse liegt auf dem Bestands-
objekt, die angrenzenden Außenanlagen sind in den Betrachtungen von untergeordneter Bedeutung. 

 

Abb. 3: Abgrenzung der Untersuchungsfläche (Quelle: Geodaten Dresden) 
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2.1.2 übergeordnete Planungen  

Flächennutzungsplan 

Die Flächennutzungsplanung stellt ein übergeordnetes Instrument der Gemeinde dar, die eine verbindliche 
Grundlage über die Grundzüge der Art der Bodennutzung abbildet und aus städtebaulichen Bedarfen abge-
leitet wird. Nach einer grundlegenden Aktualisierung des ursprünglichen Flächennutzungsplanes steht die 
neue Fassung seit 22.10.2020 rechtskräftig zur Verfügung und visualisiert die Art der Bodennutzung am 
Standort Zum Bahnhof 5 wie folgt: 

�ƒ Der Untersuchungsstandort einschließlich weitläufiger umliegender Bereiche werden als Wohnbau-
fläche mit geringer Wohndichte markiert. 

�ƒ In östlicher Richtung sind Grün- und Freiflächen mit der Zweckbestimmung Dauerkleingarten und 
sonstiger Garten vorzufinden. 

�ƒ Westlich und östlich des Standortes befinden sich für den großflächigen Einzelhandel und zur Erho-
lung dienende Sonderbauflächen.  

�ƒ Gemeindebedarfsfläche (für sportliche Zwecke dienende Anlagen) sowie Wald und Flurgehölze fol-
gend in südöstlicher Richtung. 

 

 

Abb. 5: Ausschnitt Flächennutzungsplan, Stand 2020 (Quelle: Themenstadtplan Dresden) 

   Fläche für die Landwirtschaft    Wohnbaufläche mit geringer Wohndichte  

   Grün- und Freifläche     Sonderbaufläche (Einzelhandel / Erholung) 

   Wald und Flurgehölze    Hauptverkehrsstraße 

   Wasserfläche, Fließgewässer    Gemeindebedarfsfläche (Sportliche Zwecken) 

   Überschwemmungsgebiet    Bahnanlage einschließlich Bahnhof und Haltepunkt 

  

Standort Zum Bahnhof 5 
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2.1.3 planungsrechtliche Situation 

Für das Areal des Untersuchungsstandortes existiert derzeit kein rechtskräftiger oder in Aufstellung befindli-
cher Bebauungsplan, wodurch die Zulässigkeit von Bauvorhaben durch § 34 BauGB bestimmt wird, solange 
sich die zu bebauende Fläche im Innenbereich beziehungsweise im Zusammenhang bebauter Ortsteile be-
findet. Da es sich bei dem Vorhaben um eine Nachnutzung des bestehenden Gebäudes ohne bauliche Ein-
griffe in die äußere Gebäudekubatur handelt, ist der bestehende Bebauungszusammenhang weiterhin gege-
ben und das Vorhaben nach § 34 BauGB baurechtlich gesichert.  

2.1.4 Rechte und Lasten 

Grundbuch 

Das Grundbuch-Blatt Nr. 1167 betrifft die im Untersuchungsbereich liegenden Flurstücke (190/2, 190/4, 
190/12, 191/23 und 195/7). In Abteilung 2 des Grundbuchs sind für die Flurstücke 190/2 und 190/12 Belas-
tungen in Form von Dienstbarkeiten eingetragen. Es handelt sich um beschränkte persönliche Dienstbarkei-
ten für Entwässerungsanlagen nebst Bebauungs- und Anpflanzungsbeschränkung zu Gunsten der Stadtent-
wässerung Dresden. Weiterhin besteht für das Flurstück 195/7 ein Wasserleitungsrecht für die Gemeinde 
Weixdorf.  

Baulasten  

Gemäß Stellungnahme der Bauaufsicht der Landeshauptstadt Dresden vom 2. Oktober 2025 wurde mitge-
teilt, dass im Baulastenverzeichnis der Landeshauptstadt Dresden keine Eintragungen über Baulasten ge-
mäß § 83 der Sächsischen Bauordnung vorliegen. 

Altlasten- und Kampfmittelverdacht 

Gemäß Auskunft der Bodenschutzbehörde des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden ist das unter-
suchte Grundstück im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) nicht registriert. Es liegen demnach keine ak-
tuellen Hinweise auf einen Altlastenverdacht vor. Da Altlasten und schädliche Bodenveränderungen nicht 
generell auszuschließen sind, ist bei Abbruch-, Aushub- oder Baumaßnahmen darauf zu achten, ob sich 
Abriss- oder Bodenaushubmaterial in Aussehen, Geruch oder Beschaffenheit auffällig vom Normalzustand 
unterscheiden. Dies wäre ein Hinweis auf eine mögliche Altlast oder schädliche Bodenveränderung, welche 
der unteren Bodenschutzbehörde im Umweltamt anzuzeigen wäre. 

Nach Mitteilung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes liegen für das betreffende Gebiet keine Hinweise auf 
eine Kampfmittelbelastung vor. Somit ist eine vorausgehende Kampfmittelsuche als Maßnahme der Gefah-
renabwehr nicht zwingend erforderlich und es bestehen keine Einwände gegen das geplante Vorhaben. Soll-
ten bei der Bauausführung wider Erwarten doch Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer Herkunft 
gefunden werden, so sind diese entsprechend der Sächsischen Kampfmittelverordnung unverzüglich anzu-
zeigen. 

Die Tiefbauarbeiten des benachbarten Kita-Ersatzneubaus wurden kampfmittelseitig begleitetet. Es wurden 
Probebohrungen durchgeführt, die an zwei Stellen Verdachtsmomente detektierten. 

Radonbelastung 

Laut Mitteilung des Umweltamtes vom 22. August 2025 sind gemäß verfügbarer Datenlage für das betref-
fende Grundstück keine erhöhten Radonwerte bekannt. Demnach kann keine abschließende Auskunft zu 
einer möglichen Belastungssituation gegeben werden. Die Stadt Dresden gehört aktuell nicht mehr zu den 
Radonvorsorgegebieten im Freistaat Sachsen. Folglich erwachsen für Grundstücke im Stadtgebiet Dresden 
keine Pflichten für Grundstücksentwickler. Lokale Radonbelastungen können jedoch mit dem formellen Aus-
schluss als Radonvorsorgegebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für eine abschließende Eruierung 
einer möglichen Belastungssituation am Standort, insbesondere wenn Arbeits- oder Aufenthaltsräume im 
Kellergeschoss vorgesehen sein sollten, wird eine Untersuchung auf erhöhte Radonkonzentration durch ei-
nen Fachgutachter empfohlen.  
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2.1.5 Sonstige schutzrechtliche Belange 

Für die Bestandsanalyse wurden weitere schutzrechtliche Belange geprüft, deren Ergebnisse nachfolgend 
aufgeführt werden: 

Hochwasserschutz 

 

Abb. 7: Überschwemmungsgefährdeter Bereich (Quelle: Themenstadtplan Dresden) 

Der Untersuchungsstandort befindet sich in keinem ausgewiesenen Hochwasser- bzw. überschwemmungs-
gefährdeten Gebiet. Südlich des Standortes sind Bereiche entlang des Seifenbaches als Überschwem-
mungsgebiet der Gewässer 2. Ordnung gekennzeichnet. Der zu untersuchende Standort wird davon jedoch 
nicht tangiert, so dass keine Hochwassergefährdung besteht. 

Bei extremen Starkregen kann es am Standort Zum Bahnhof 5 und den umliegenden Straßenzügen durch 
den entstehenden Oberflächenabfluss zu minimalen Überflutungen kommen. Auf dem betreffenden Grund-
stück können bei einem Starkregenereignis Wasserstände zwischen 0,1 bis < 0,3 m Wassertiefe erreicht 
werden.  

Denkmalschutz 

Bei dem Bestandsgebäude handelt es sich um kein Kulturdenkmal gemäß Kulturdenkmalliste des Landes-
amtes für Denkmalpflege Sachsen (LfD). Somit ist die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben bei der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde nicht erforderlich.  

Im umliegenden Untersuchungsgebiet sind einzelne Kulturdenkmäler ausgewiesen, darunter das ehemalige 
Bahnhofsgebäude Weixdorf mit eisenbahngeschichtlicher Bedeutung sowie einzelne Wohnhäusern entlang 
der Königsbrücker Landstraße / Paul-Wicke- / August-Wagner-Straße als charakteristische Bauten der Zeit 
um 1900.  
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Immissionsschutz  

Gemäß Auszug aus der Lärmkartierung ist das Grundstück Zum Bahnhof 5 nur geringfügig den Schallimmis-
sionen infolge des Straßen- und Schienenverkehrs ausgesetzt.  
 
An der Grundstücksgrenze in Richtung des Kita-Neubaus sind tagsüber Höchstwerte von 50 bis 54 dB(A) 
durch den Straßenbahnverkehr zu verzeichnen. Die für die Nachtzeit relevanten Immissionswerte erreichen 
das Gebäude nicht. 
 
Der Verkehrslärm der Königsbrücker Landstraße ist am Grundstück nicht bzw. nur in geringem Umfang wahr-
nehmbar und überschreitet keine relevanten Immissionsrichtwerte. 

Demzufolge sind zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse bzw. je nach Nutzung keine 
zusätzlichen baulichen Maßnahmen im Bereich des Schallschutzes erforderlich. 
 

 
Abb. 9: Lärmkartierung Schienenverkehr Tag-Nacht-Index (Quelle: Themenstadtplan Dresden) 

 
Abb. 10: Lärmkartierung Straßenverkehr Tag-Nacht-Index (Quelle: Themenstadtplan Dresden) 
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Abb. 12: Straßenzug Zum Bahnhof mit Pkw-Stellplätzen Abb. 13: Kita-Ersatzneubau auf Nachbargrundstück 

Abb. 14: Kreuzungsbereich Dresdner Straße / Zum Bahnhof Abb. 15: Straßenzug Zum Bahnhof 

Abb. 16: Eingangsbereich Zum Bahnhof 5 Abb. 17: Fahrradstellplätze auf dem Grundstück 
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2.1.7 Stadttechnische Erschließung 

Die Medienerschließung des Standortes ist mittels anliegender Leitungen und Anschlüsse im Bereich Dres-
dner Straße / Zum Bahnhof gesichert. Die konkrete Erschließung stellt sich wie folgt dar: 

�ƒ Elektrizität 
Das Plangebiet wird von Stromversorgungsleitungen mehrerer Rechtsträger umschlossen, u. a. han-
delt es sich dabei um Versorgungsleitungen der SachsenNetze GmbH im Mittel- und Niederspan-
nungsnetz. Ein Fernmeldeleitungsbestand der SachsenNetze GmbH ist im betreffenden Grund-
stücksbereich nicht ist vorhanden.  
 

�ƒ Wärmeversorgung (Gas) 
Im Bereich der nördlichen Grundstücksgrenze sowie im Straßenraum der Dresdner Straße verlaufen 
Gasleitungen. Dabei handelt es sich um Niederdruck-Leitungen des Netzbetreibers SachesenNetze 
GmbH. Die Wärmeversorgung des Gebäudes erfolgt über Gas-Heizung. Eine Anbindung an das Be-
standsgebäude erfolgt aus westlicher Richtung (Dresdner Straße). 
 

�ƒ Wärmeversorgung (Fernwärme) 
Im näheren Untersuchungsbereich befinden sich keine Anlagen eines Fernwärmenetzes des Netz-
betreibers DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH / SachsenEnergie AG.  

 
�ƒ Trinkwasser 

Die Versorgung mit Trinkwasser ist entlang der westlichen Grundstücksgrenze (Dresdner Straße) 
durch eine Trinkwasserleitung DN 150 der SachsenEnergie AG sichergestellt. Eine Überbauung die-
ser Leitung, einschließlich Schutzstreifen von beidseitig 2 m der Rohrachse, ist mit betriebsfremden 
Bauwerken nicht gestattet. Der Trinkwasser-Hausanschluss befindet sich auf westlicher Gebäu-
deseite (Richtung Dresdner Straße). 

 
�ƒ Entwässerung 

Die Entwässerung des Grundstücks von Schmutz- und Regenwasser erfolgt über einen Mischwas-
serkanal der Stadtentwässerung Dresden GmbH. Der Mischwasserkanal DN 1000 verläuft im östli-
chen Grundstücksbereich und mündet in den angrenzenden Straßenraum Zum Bahnhof. 
Im Zuge der Tiefbauarbeiten des benachbarten Kita-Ersatzneubaus wurden Schmutz- und Regen-
wasserleitungen des Grundstückes erneuert, teilweise betrifft dies auch Entwässerungsleitungen des 
Bestandsgebäudes. 

 
�ƒ Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) 

Das Vorhaben betrifft keine Anlagen oder Fachbereiche der DVB. 
 

Insgesamt ist das Grundstück hinsichtlich der leitungsgebundenen Medien vollständig erschlossen. Alle vor-
handenen Medienanschlüsse befinden sich im westlichen bzw. nördlichen Gebäudebereich. 
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2.2 Objektanalyse 
2.2.1 Bauwerksanalyse 

Baubeschreibung 

Das Gebäude wurde 1931 errichtet und 1963 als Kindertagesstätte umgebaut. Es handelt sich um ein L-
förmiges Gebäude mit einer Breite von etwa 8 Metern. Der westliche (kürzere) Gebäudeflügel weist eine 
Länge von ca. 24 Metern auf, während der nördliche (längere) Flügel ca. 27 Meter in der Länge misst. An der 
Gebäudesüdseite ist ein eingeschossiger Flachbau an das Erdgeschoss angegliedert.   

Das in Massivbauweise errichtete Gebäude verfügt über ein Erdgeschoss im Hochparterre, ein Oberge-
schoss sowie ein ausgebautes Dachgeschoss mit mehreren Dachgauben. Das Gebäude ist zudem vollstän-
dig unterkellert und das Dach als umlaufendes Walmdach ausgebildet. Die Firsthöhe des Gebäudes beträgt 
ca. 12,5 m, die Traufhöhe etwa 9 m. An der Straßenecke Dresdner Straße / Zum Bahnhof hebt sich ein 
quadratischer, turmartig wirkender Gebäudeteil hervor, der um ein zusätzliches Vollgeschoss aufgestockt ist 
und mit einem flachen Walmdach abschließt. Dieser Gebäudeteil erreicht eine Firsthöhe von ca. 14 m und 
bildet damit einen städtebaulichen Akzent. 

Gemäß SächsBO § 2 (3) ist das Gebäude der Gebäudeklasse 4 zuzuordnen, da die Fußbodenhöhe des 
höchstgelegenen Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, gegenüber der Geländeoberfläche 
7,5 m beträgt. 

Die Fassade ist durch gleichmäßig verteilte Fensteröffnungen regelmäßig gegliedert. Ein mit dunklem Klinker 
verkleideter Sockel hebt sich optisch vom restlichen hell verputzten Fassadenbereich ab. 

Die Tragkonstruktion des Gebäudes besteht aus massiv gemauerten Wänden. Die Decken (außer die Kel-
lerdecke) sind als Holzbalkendecken hergestellt, die Fußböden sind mit einem PVC-Belag versehen. Das 
Dachtragwerk ist in Holzkonstruktion ausgeführt und mit einer Ziegeldeckung versehen. Weder die Außen-
wände noch die Dachkonstruktion verfügen über eine Dämmung.  

Der Hauptzugang des Erdgeschosses befindet sich auf der Südseite des Gebäudes und erfolgt über eine 
vorgelagerte, seitlich durch ein Geländer eingefasste Außentreppe mit 9 Treppenstufen. Eine barrierefreie 
Erschließung des Gebäudes ist nicht gegeben.  

Grundrissstruktur 

 

Abb. 21: Grundrisse Bestandsgebäude Zum Bahnhof 5   

Die Grundrissstruktur ist nicht über alle Etagen durchgängig einheitlich ausgebildet. Anzahl und Größe sowie 
Deckenhöhe der Räume variieren zwischen den einzelnen Geschossen, stellenweise ist die Raumaufteilung 
kleinteilig und unregelmäßig mit verwinkelten Raumzuschnitten.  



Bestandssituation         24 

 

Ein zentral verlaufender Hauptflur durchquert das Gebäude in Nord-Süd-Richtung. Im westlichen, kürzeren 
Gebäudeflügel sind nahezu alle Räume unmittelbar vom Flur aus erschlossen. Im nördlichen Gebäudeflügel 
erfolgt die Erschließung hingegen überwiegend über Raumfolgen, wodurch einzelne Räume als Durchgangs-
bereiche genutzt werden.  

Die vertikale Erschließung des Gebäudes erfolgt über ein innenliegendes Treppenhaus, das sich im Schei-
telpunkt der beiden Gebäudeflügel befindet. Als zweiter Rettungsweg wurde nachträglich eine stählerne Au-
ßentreppe angebracht, die von allen Geschossen einen direkten Zugang zum Innenhof ermöglicht.  

Gebäudeflächen Bestandsgebäude 

Gebäude gesamt  
Nettoraumfläche in m² 1.267,88 
   
 Nutzfläche 1.007,78 

 davon Aufenthalt 715,80 

 davon Sanitär 124,54 

 davon Lager 157,04 

 davon Küche 10,40 

 Verkehrsfläche 260,10 
 

Je Etage stehen mit der aktuellen Nutzung folgende Flächen zur Verfügung.  

KG   EG   1. OG   DG  
NRF in m² 278,85  NRF in m² 405,93  NRF in m² 323,6  NRF in m² 259,5 

           
Nutzfläche 242,75  Nutzfläche 315,33  Nutzfläche 255,6  Nutzfläche 194,1 

Aufenthalt 140,95  Aufenthalt 254,95  Aufenthalt 200,1  Aufenthalt 164,7 
Sanitär 15,6  Sanitär 41,24  Sanitär 49,2  Sanitär 18,5 
Lager 86,2  Lager 8,74  Lager 6,3  Lager 55,8 

   Küche 10,4                  
Verkehrsfl. 36,10  Verkehrsfl. 90,60  Verkehrsfl. 68,00  Verkehrsfl. 65,40 

 

Aktuelle Nutzung 

Aktuell wird das Gebäude als Kindertageseinrichtung mit Kinderkrippe und Hort genutzt. Das Gebäude dient 
im derzeitigen Zustand zur Unterbringung von bis zu 200 Personen (gem. Versammlungsstättenverordnung). 

In den drei oberen Etagen befinden sich Gruppenräume unterschiedlicher Größe (zwischen 22 bis 68 m²) mit 
anschließenden Nebenräumen wie Sanitär-, Spiel- und Schlafräume. Im Erdgeschoss befindet sich zusätz-
lich das Büro der Leiterin und eine Küche mit Essenausgabe und Speiseraum. Für den Transport von Speisen 
ist im Gebäude ein Kleingüteraufzug vorhanden.  

Neben den Personaltoiletten sind die vorhandenen Sanitäranlagen auf die Nutzung durch Kinder ausgerich-
tet, insbesondere hinsichtlich der Höhe der Waschbecken und teilweise der kindgerechten Ausführungen 
der Toiletten.  

Niedrige Deckenhöhen und zusätzliche Dachschrägen limitieren die vollumfängliche Nutzbarkeit des Dach-
geschosses. Im Vergleich zu den darunterliegenden Geschossen weist das Dachgeschoss, bis auf einen 
Gruppenraum, eine maximale lichten Raumhöhe von 2,20 m auf. Aufgrund der vorhandenen Dachschrägen 
sind die entlang des Flures angeordneten Räume nicht als Aufenthaltsräume, sondern ausschließlich als 
Abstell- bzw. Lagerräume nutzbar. Eine Besonderheit stellt der Zugang zu einer rund 45 m² großen Dachter-
rasse dar, die als Außenaufenthaltsbereich genutzt werden kann. 

Die Nettoraumfläche (NRF) des Gebäudes beträgt insge-
samt ca. 1.268 m². Davon entfallen 1.008 m² auf die Nutz-
fläche (NF), welche sich in Aufenthaltsräume, Sanitärberei-
che, Lagerflächen und eine Küche aufteilt. Die verbleiben-
den 260 m² entfallen auf Verkehrsflächen (Flure, Treppen, 
Erschließungsbereiche). Zusätzlich verfügt das Gebäude 
über eine 45 m² große Dachterrasse, welche jedoch nicht 
in der Nettoraumfläche berücksichtigt wird. 
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Die Kellerräume sind im Souterrain angeordnet und verfügen über Fensteröffnungen, die eine natürliche Be-
lichtung ermöglichen. Die Raumhöhen variieren innerhalb dieser Ebene erheblich. Während der größte Raum 
(im KG) eine lichte Höhe von 2,46 m aufweist, belaufen sich die übrigen Räume auf lediglich 2,0 bis 2,10 m. 
Zuletzt wurden die Kellerräume als Hausaufgabenraum, Werkstatt, Sauna, Lager- sowie Hausmeisterraum 
genutzt. Aufgrund eindringender Feuchtigkeit (vgl. Abschnitt 2.2.2 Bauwerkszustand und Sanierungsstand) 
wurde eine dauerhafte Nutzung im Rahmen des Kita-Betriebs untersagt, sodass die Kellerräume aktuell nicht 
mehr als Aufenthaltsräume genutzt werden. Ein separater Kinderwagen- bzw. Lagerraum kann vom Innenhof 
über eine Rampe erreicht werden.  

 

Raumhöhen Zum Bahnhof 5 lichte Raumhöhe* 

KG 

Gang am Innentreppenauslauf 2,02 m 

Hausaufgaben-Raum  2,46 m 

Werkstatt / Sauna 2,10 m 

Räume ohne Nutzung (unter Anbau) 1,70 m 

EG 

Flur 3,02 m 

Sanitärraum 3,13 m 

Gruppenräume  3,13 m 

Gruppenraum im Anbau 2,97 m 

1. OG 

Flur am Treppenhaus 2,76 m 

Sanitärräume  2,18 / 2,74 m 

Gruppenräume 2,74 m 

2. OG 

Flur  2,20 m 

Sanitärraum  2,18 m 

Gruppenräume  2,16 / 2,80 m 

* lichte Raumhöhe (von OKFF bis UK Deckenkonstruktion) 
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Abb. 22: Eingangs-/Flurbereich (EG) Abb. 23: Mehrzweckraum im Anbau (EG) 

Abb. 24: Gruppenraum (1. OG) Abb. 25: Sanitärbereich (1. OG) 

Abb. 26: Dachterrasse (DG) Abb. 27: Lagerraum (DG) 
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nach wie vor gegeben, was sich in Ausblühungen des Sanierputzes zeigt. Aufgrund der anhaltenden 
Feuchtigkeitsproblematik wurde das Kellergeschoss für die Kita-Nutzung gesperrt. 
 

�ƒ Darüber hinaus kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Wasserschäden im Bereich der Trink-
wasserinstallation, insbesondere im Zusammenhang mit dem verwendeten Friatherm-Rohrsystem. 
 

�ƒ Durch den Mieter wurden regelmäßig Umbauten und Reparaturen in Eigenregie vorgenommen. Eine 
vollständige Dokumentation dieser Eingriffe liegt nicht vor, was die Beurteilung des tatsächlichen 
baulichen Zustands erschwert. 

Die vorliegende Schadensbeurteilung basiert auf bekannten Mängelmeldungen der Nutzer. Aufgrund der un-
vollständigen Bestands- und Revisionsunterlagen sowie fehlender Dokumentation kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass darüber hinaus weitere, bislang nicht erkannte Schäden oder Mängel am Gebäude beste-
hen. 

 

 

 

 

 

Hinweis:  

Insbesondere die vorliegende Feuchtigkeit im Kellergeschoss stellt einen erheblichen Bauschaden dar, 
der im Auftrag der Studie nicht weiter untersucht wurde. Zur abschließenden Beurteilung des Scha-
densausmaßes sowie seiner Auswirkungen auf die zukünftige Nutzung des Gebäudes wird die Durch-
führung einer baufachlichen Begutachtung empfohlen, auch um notwendige Sanierungsmaßnahmen zu 
priorisieren und potenzielle Folgeschäden zu vermeiden. 

Der energetische Zustand des vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung entstanden Ge-
bäudes ist auch ohne genaue Prüfung mit Sicherheit als schlecht einzuordnen. Das Haus weist heute 
einen erheblichen Sanierungsstau auf. Dieser betrifft die gesamte Haustechnik (Heizung, Sanitär, 
Elektro), aber vor allem beträchtliche Feuchteschäden in den Kellergeschossen. 

Abb. 28: Feuchtigkeit in Kellerwand Abb. 29: Ausblühungen in Kellerwand 
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III. Bedarfsanalyse 

3.1 bestehende Angebote 
Die Ortschaft Dresden-Weixdorf verfügt grundsätzlich über eine Reihe von Räumlichkeiten und kulturellen 
Angeboten, die das gesellschaftliche Leben im Stadtteil prägen. Besonders hervorzuheben ist das ausge-
prägte und vielfältige Vereinsleben, das sich in zahlreichen Sport-, Kultur- und Traditionsvereinen und weite-
ren Interessengemeinschaften widerspiegelt und die Ortschaft maßgeblich prägt. Diese Strukturen tragen 
dazu bei, dass Weixdorf eine lebendige Ortschaft mit hohem bürgerschaftlichem Engagement ist. Kultur in 
den Stadtteil bringt der Dixiebahnhof, in dem in regelmäßigen Abständen Konzerte, Lesungen, Theater sowie 
diverse Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Der Dixiebahnhof hat sich seither als zentraler Treff-
punkt für Kultur im Dresdner Norden etabliert, der nicht nur das örtliche Kulturleben bereichert, sondern zu-
gleich ein überregionales Publikum anzieht. 

 

Abb. 30: Bestand öffentlicher und sozio-/kultureller Einrichtungen in Weixdorf (Quelle: Themenstadtplan Dresden) 
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Trotz der vielfältigen Angebote besteht in Weixdorf seit vielen Jahren ein erheblicher Mangel an öffentlich 
und für soziokulturelle Zwecke nutzbaren Räumlichkeiten. Zwar befinden sich im Ort verschiedene Einrich-
tungen des Bildungswesens, wie die Grund- und Oberschule sowie verschiedene Sportstätten, die Kirche, 
das Rathaus und einzelne kulturelle Angebote, diese sind jedoch weder durchgängig barrierefrei noch dau-
erhaft und flexibel für eine breite Nutzung durch die Bürgerschaft verfügbar. 

So ist die Mehrzweckhalle der Oberschule als größter Saal der Ortschaft mit einer Kapazität von rund 120 
Personen nahezu vollständig durch schulische Nutzung ausgelastet, während die Gerhard-Grafe-Sporthalle 
der Sportgemeinschaft Weixdorf ebenfalls fast ausschließlich für Vereinssport und Schulsport genutzt wird. 
Der vorhandene Besprechungsraum im Rathaus Weixdorf ist nicht barrierefrei zugänglich. Das Kulturzentrum 
Dixiebahnhof verfügt zwar über einen großen, barrierefrei zugänglichen Saal mit angrenzendem Klubraum 
mit Platz für bis zu 150 Personen, ist aber durch zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte und kulturelle Nut-
zungen regelmäßig belegt.  

Damit fehlt in Weixdorf ein zentraler Ort, der gemeinschaftliches Leben, kulturelle Bildung und nachbarschaft-
liches Miteinander dauerhaft ermöglichen könnte. 

3.2 Bedarfsermittlung 
Besonders deutlich wird der Mangel in den Angeboten für Kinder und Jugendliche der Altersgruppe 5. - 8. 
Klasse sowie für Senioren. Für diese Zielgruppen gibt es in Weixdorf kaum niederschwellige Angebote bspw. 
der quartären Bildung. Zwar existieren im weiteren Dresdner Norden einzelne Einrichtungen, diese sind je-
doch mit dem öffentlichen Nahverkehr für Kinder und ältere Menschen nicht in vertretbarer Zeit erreichbar. 
Dies führt zu einer deutlichen Unterversorgung, die sich nachteilig auf die Teilhabechancen der betroffenen 
Bevölkerungsgruppen auswirkt. 

Auch für die zahlreichen Vereine im Stadtteil fehlen barrierefreie, bezahlbare und flexibel nutzbare Räume.  

Voraussetzung für die Schaffung entsprechender Angebote ist die Verfügbarkeit der dafür zwingend erfor-
derlichen Räumlichkeiten. Diese waren bislang in Weixdorf und auch angrenzenden Stadtgebieten nicht vor-
handen. Durch den Freizug des Gebäudes Zum Bahnhof 5 bietet sich damit die Chance, eine kommunale 
Immobilie durch die Einrichtung eines Bürgerhauses nachzunutzen. Das Bürgerhaus könnte an dieser Stelle 
eine zentrale Lücke in der Infrastruktur schließen, indem es als Kultur- und Nachbarschaftszentrum für alle 
Generationen wirkt und Raum für Austausch, Bildung und gemeinsames Erleben bietet. 

3.2.1 Bedarfe lokaler Vereine 

Der konkrete Bedarf an Räumlichkeiten wurde zudem durch eine Vielzahl an Vereinen und Institutionen des 
Stadtteils bekräftigt. Bereits im Jahr 2022 erfolgte eine Interessenbekundung durch die Ortschaft, in der zahl-
reiche Akteure aus Weixdorf den Mangel an nutzbaren Flächen für ihre Aktivitäten deutlich machten und 
grundsätzliches Interesse signalisierten. Dieser Befund wurde in einer anschließenden Bedarfsabfrage im 
Jahr 2024 nochmals bestätigt. Insgesamt 15 Vereine bzw. Institutionen legten konkrete Raumbedarfe und 
die gewünschten Nutzungsmöglichkeiten dar. Eine umfassende Auflistung der Bedarfe kann der Anlage 1 
entnommen werden.   

Darüber hinaus besteht ein hoher Bedarf an einem größeren, öffentlich verfügbaren Saal für 100 bis 150 
Personen, der sowohl für kulturelle Veranstaltungen, Feste und Konzerte als auch für schulische oder sport-
liche Angebote genutzt werden kann. Ein solcher Bürgersaal, als Ergänzung oder Erweiterung eines Bürger-
hauses, könnte als zentraler Veranstaltungsort für Weixdorf fungieren. Aufgrund der gegeben Gebäudestruk-
tur ist die Einordnung eines größeren Veranstaltungssaales allerdings nur mit großen Eingriffen in die Ge-
bäudestruktur und Konstruktion bzw. als Erweiterungsanbau möglich. Da die Betrachtung von Erweiterungs-
potenzialen jedoch nicht Gegenstand der Grobanalyse war, wurde dieser Aspekt im Rahmen der Studie nicht 
weiter untersucht. 
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Die Bedarfe der Vereine zur Raumnutzung können nach Häufigkeiten der Nennungen wie folgt zusammen-
gefasst werden: 

 

Nutzungsmuster 

Die Raumnutzung durch die Vereine und Institutionen würde gemäß Bedarfsanmeldung überwiegend einmal 
pro Woche, monatlich oder saisonal je nach Bedarf erfolgen. Die jeweils geplante Nutzungsdauer liegt in der 
Regel zwischen ein bis drei Stunden. Auf dieser Grundlage ist eine Mehrfachnutzung der Räumlichkeiten 
durch unterschiedliche Vereine und Nutzergruppen möglich. Die organisatorische Abstimmung kann über 
einen Belegungsplan erfolgen. 

Aus den Anforderungen ergibt sich zusammengefasst folgendes Raumprogramm: 

 

�ƒ Workshopraum (15-20 P.) 
�ƒ Raum für Vereins- und Gruppentreffen (15-20 P.) 
�ƒ Raum für Kinderangebote / Betreuung (Spielen, Basteln, Bewegung, GTA) (10-20 P.) 
�ƒ Beratungsräume (Einzel und Gruppe) 
�ƒ Bewegungs- bzw. Tanzraum 
�ƒ multifunktionaler Veranstaltungsraum 
�ƒ Lagerräume 
�ƒ Gemeinschaftsküche 

  

0 2 4 6 8 10

Tanztraining (Karneval)

Musik-/Instrumentalunterricht

Ausstellungsfläche

Aufenthaltsflächen / Wartebereiche

Café

Tanzunterricht / Bewegungsraum

Beratung Gruppe

Beratung / Therapie Einzel

Kinderangebote / Betreuung

Veranstaltungssaal

Gruppentreffen (Vereine, Senioren)

Vorträge, Workshops, Kurse

Lagerung

Küche

Anzahl Nennungen

Raumnutzung durch Vereine

RAUMBEDARFE VEREINE 
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Hinsichtlich der Ausstattung und Anforderungen an die Räumlichkeiten wurden folgende Anmerkungen ge-
äußert: 

 

 

3.1.2 Bedarfe potenzieller Ankermieter 

Bereits im Vorfeld der Studie wurden erste Überlegungen zur Einbindung potenzieller Ankermieter angestellt, 
um eine nachhaltige Belebung und kontinuierliche Nutzung des Gebäudes sicherzustellen. Sowohl die Städ-
tische Bibliothek als auch die Volkshochschule signalisierten dabei grundsätzliches Interesse an der Nutzung 
geeigneter Räumlichkeiten. Im Rahmen der Studienerarbeitung wurden beide Institutionen einbezogen und 
ihre spezifischen Anforderungen an die zukünftige Raumnutzung erhoben. 

 

Städtische Bibliothek 

Hintergrund  

Nach Aussage der Städtischen Bibliotheken liegt die Stadtteilbibliothek in Weixdorf schon seit mehreren Jah-
ren sehr deutlich unterhalb des Leistungsdurchschnitts der Städtischen Bibliotheken. Mit dem zur Verfügung 
stehenden Medienetat, der hauptsächlich nach Leistung vergeben wird, ist aufgrund der deutlich gestiegenen 
Buchpreise in den letzten Jahren kein planvoller, durchdachter Bestandsaufbau für die Zielgruppe vor Ort 
mehr möglich.  

Aufgrund der aktuellen Lage der Bibliothek (im Obergeschoss Hohenbusch Center) ist eine Umrüstung zu 
einer Open Library (Bibo 7/10) nicht bzw. nur eingeschränkt möglich, weshalb verschieden Entwicklungsper-
spektiven für die Bibliothek Weixdorf vorliegen. 

Variante 1:  

�ƒ Schließung Zweigstelle Weixdorf Ende 2029  
�ƒ Grund: Nutzer*innen entscheiden sich bereits jetzt verstärkt für Standort Klotzsche aufgrund der at-

traktiveren Öffnungszeiten und des breiteren Angebots 
�ƒ Fokus auf Investition in Standort Klotzsche, da verstärkte Nutzung der Bibliothek mit Weiterentwick-

lung des Mikroelektronikstandorts im Dresdner Norden erwartet wird 
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Raumanforderungen Bibliothek 

 

 

�ƒ 175 m² für 20.000 Medien 
�ƒ 30 m² für 10 Nutzerplätze 
�ƒ 8 m² für 1 Platz Ausleihe/Rücknahme in Selbstverbuchung (in Eingangsnähe) 
�ƒ 10 m² Theke (Erstinformation, Anmeldung, Kasse in Eingangsnähe) 
�ƒ evtl. Taschenschränke/Garderobe im Eingangsbereich 

 

�ƒ 15 m² Büro 
�ƒ 15 m² Miniküche mit Essplatz 
�ƒ 15 m² Lager/Technikraum 

 

�ƒ Veranstaltungsfläche mit fest installierter Technik (Beamer/Leinwand) von der Decke:  
möglichst mit Zugang außerhalb des gesicherten Bereichs 

 

Weitere Anforderungen an das Gebäude und die Ausstattung wurden wie folgt beschrieben:  

 Deckenbelastung  

�ƒ Mindestanforderung zur Tragfähigkeit für lotrechte Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1 bzw. Tragfä-
higkeit der Decke mit 5 kN/m² zulässig bei entsprechender Stellungnahme/Zustimmung des Trag-
werksplaners 

Raummaße, Grundriss  

�ƒ Raumhöhe öffentlicher Bereich: 2,75 - 3,00 m, in Abhängigkeit von Raumgröße  
�ƒ öffentliche Fläche möglichst ohne Trennwände, möglichst auf einer Ebene, im EG 

 

Eingänge/Ausgänge, interne Erschließung 

�ƒ ein Ein-/Ausgang mit ausreichend Bewegungsfläche 
�ƒ Eingangstür (Drehtür) oder Automatiktür; Öffnung manuell, per Sensor oder über potentialfreien 

Kontakt (I/O-Box) 
�ƒ Barrierefreiheit auf der gesamten öffentlichen Fläche, falls öffentliche Fläche auf 2 Etagen verteilt: 

�ƒ interne öffentliche Treppe mit zusätzlichem Kinderhandlauf beidseitig 
�ƒ interner Personenaufzug für mobil eingeschränkte Nutzer*innen 

 
Weitere Anforderungen:  

�ƒ Einhaltung der Schallschutzanforderungen für Bürogebäude 
�ƒ Verschattung auf Ost-, Süd- und Westseiten von außen, Verdunklungsmöglichkeit innen 
�ƒ Heizung (zentral steuerbar, Steuerung durch Besuchende ausschließen) 
�ƒ kontrollierte Lüftungsanlage zur koordinierten Be-/Entlüftung 
�ƒ Möglichkeit der Raumkühlung 
�ƒ Erlaubnis zur Außenwerbung (beleuchtet) und an Eingangstür (Öffnungszeitenschild)   

GESAMTFLÄCHENBEDARF ca. 350 m² 

ÖFFENTLICHE FLÄCHE ca. 223 m² 

NEBENRÄUME ca. 45 m² 

VERANSTALTUNGSRAUM ca. 65 m² 

TOILETTEN / PUTZMITTELRAUM ca. 15 m² 
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Volkshochschule 

Hintergrund  

Mit der Einbindung der Volkshochschule (VHS) als weiterer Ankermieter in das Bürgerhaus Weixdorf bietet 
sich die Möglichkeit, ein breites Spektrum an Kursangeboten abzubilden. Insbesondere ab 2027, im Zusam-
menhang mit der Ansiedlung von ESMC, wird seitens der VHS mit einer deutlichen Nachfrage nach Sprach-
kursen und familienorientierten Angeboten gerechnet. Das Bürgerhaus würde hierfür durch seine Lage im 
Dresdner Norden und gute Erreichbarkeit (ÖPNV-Anbindung) ideale Rahmenbedingungen bieten. Zudem 
könnten Angebote des lebenslangen Lernens sowie berufsbegleitende Weiterbildungsformate das Angebot 
sinnvoll ergänzen. 

Da im Dresdner Norden bislang kein Standort der VHS existiert, könnten damit ungedeckten Bedarfe abge-
bildet und das Bildungsangebot in dieser Region erheblich erweitert werden.  

In Kombination mit der Bibliothek entsteht auf diese Weise ein generationsübergreifendes Kultur- und Nach-
barschaftszentrum, das sowohl informelle als auch formelle Bildungsangebote bündelt und den sozialen Zu-
sammenhalt im Ort stärkt. 

Raumanforderungen VHS 

 

�ƒ ca. 50 m² für einen Unterrichtsraum (Platz für bis zu 20 Personen) 
�ƒ Mitnutzung weiterer Räume: Veranstaltungsraum, Kreativraum, Sport- und Bewegungsraum 
�ƒ Raumgestaltung: grundsätzlich flexibel, angepasst an örtliche Gegebenheiten 

 
 
 
 
 

GESAMTFLÄCHENBEDARF mind. 50 m² 
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Raumprogramm 

Grundlage des Entwurfs ist ein Raumprogramm, das sich maßgeblich an der vorliegenden Bedarfsermittlung 
orientiert. Neben der Einordnung von potenziellen Ankermietern sollen Räume und Flächen entstehen, die 
eine vielfältige öffentliche Nutzung des Gebäudes ermöglichen: 

 

 

�ƒ offener Eingangsbereich, Bibliothek, Unterrichtsraum VHS / multifunktionaler Veranstaltungsraum 
(z. B. Vortrag, Ausstellung, Lesung) 

 

�ƒ Beratung, Büro, Gemeinschaftsküche, multifunktionale Räume (z. B. für Vereinstreffen, Workshops) 

 

�ƒ Beratung, multifunktionaler Raum (z. B. für Kinder- und Jugendarbeit) inkl. Dachterrasse, Lagerflä-
chen z. B. für Vereine 

 

�ƒ Bewegungs- bzw. Tanzraum, Umkleide, Sauna, Werkstatt, Lager und Technikflächen, Kinderwa-
genraum/ Lagerraum für bspw. Gartenmobiliar 

 

�ƒ Außenbereich und Garten zur gemeinschaftlichen Nutzung, Sitz- und Spielmöglichkeiten, Fahrrad- 
abstellanlagen, Kinderwagenraum 

 

  

Erdgeschoss 

1. Obergeschoss 

Dachgeschoss 

Kellergeschoss 

Außenbereich 
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Erdgeschoss: 

Im Erdgeschoss des Bürgerhauses nimmt die Bibliothek als Ankermieterin eine zentrale Funktion ein und 
verleiht der gesamten EG-Zone hohe Präsenz. Durch ihren niedrigschwelligen Zugang sowie die Einrichtung 
von Begegnungs- und Aufenthaltsflächen trägt sie wesentlich zur Belebung und Attraktivität des öffentlichen 
Bereichs bei. 

Der öffentliche Bereich der Bibliothek ist im Erdgeschoss konzentriert: Direkt im Eingangsbereich der Biblio-
theksräume sind ein zentraler Tresen sowie eine Fläche für Ausleihe und Rückgabe von Medien angeordnet. 
Ein angrenzender Raum bietet Platz für rund zehn Arbeitsplätze, wodurch die Bibliothek sowohl Lern- als 
auch Arbeitsmöglichkeiten für die Besucherinnen und Besucher bereitstellt. Auf rund 190 m² befinden sich 
im nördlichen Gebäudeflügel mehrere Medienräume. Die Medienräume sind überwiegend nach Norden aus-
gerichtet, was eine optimale Belichtung gewährleistet und die lichtdurchflutete Atmosphäre ohne Blendwir-
kung der Bibliotheksbereiche unterstützt. 

Ergänzend befindet sich im Erdgeschoss ein Unterrichtsraum der Volkshochschule, der auf der Südseite im 
eingeschossigen Anbau untergebracht ist. Mit einer Größe von ca. 60 m² kann der Raum zugleich als multi-
funktionaler Veranstaltungsraum genutzt werden. Angrenzend ist ein kleiner Lagerraum mit Teeküche vor-
gesehen, der das schnelle Ein- und Ausräumen von Inventar ermöglicht und die Vorbereitung von Veranstal-
tungen unterstützt, etwa für die Zubereitung von Getränken oder Geschirr. 

Am zentralen Erschließungsflur befindet sich im Bereich des Treppenraumes eine Sanitäranlage.   
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Obergeschoss: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im ersten Obergeschoss ist ebenfalls zentral am Treppenraum die Hauptsanitäranlage angeordnet, die eine 
behindertengerechte Toilette sowie Lagerräume für Putzmittel umfasst. Diese Bereiche sind, wie auch sämt-
liche weiteren Funktionsbereiche des Gebäudes, sowohl über das Treppenhaus als auch barrierefrei über 
den Aufzug erreichbar. Ein kleiner Teilbereich des Obergeschosses ist der Bibliotheksnutzung zugeordnet. 
Es handelt sich dabei um Nebenräume, die als Büro, Lager und Teeküche durch das Personal der Bibliothek 
genutzt werden können.  

Im nördlichen Flügel des Obergeschosses sind Mehrzweckräume vorgesehen, die flexibel für Vereinsnutzun-
gen zur Verfügung stehen. Auch sind für diese Räumlichkeiten Anmietungen durch Privatpersonen z. B. für 
Familienfeiern denkbar. Im westlichen Gebäudeteil ist die Einrichtung einer Gemeinschaftsküche inkl. Ess-
bereich vorgesehen. Der Raum dient als Treffpunkt und unterstützt den gemeinschaftlichen Alltag der Nut-
zerinnen und Nutzer. Anschließend befindet sich ein Raum, welcher als Gruppentreff genutzt werden kann 
und neben der Gemeinschaftsküche als zentraler Kommunikations- und Aufenthaltsbereich dient.  
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Dachgeschoss:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Dachgeschoss sind erneut zentral am Treppenraum Sanitäranlagen vorgesehen. Darüber hinaus befindet 
sich im nördlichen Flügel ein großzügiger Multifunktionsraum (ca. 70 m²) bspw. für die Kinder- und Jugend-
arbeit, der über eine angeschlossene Terrasse verfügt. Ein weiterer Aufenthaltsraum im südwestlichen Ge-
bäudebereich ist als Beratungsraum vorgesehen.  

Die übrigen Flächen des Dachgeschosses liegen unter den Dachschrägen und können aufgrund der geringen 
Drempelhöhe ausschließlich als Abstellräume genutzt werden. Insgesamt stellt das Dachgeschoss somit 
ausreichende Lagerkapazitäten für das Bürgerhaus bereit, die beispielsweise von Vereinen zur Unterbrin-
gung von Materialien und Ausstattungsgegenständen genutzt werden können. 

 

 




























